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Beitragsordnung 2024                                     

Beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 10.11.2023 

 
Aufnahmegebühr: 

- Die Aufnahmegebühr für Erwachsene beträgt 150,00�, für Kinder und Jugendliche die das 18. Lebensjahr 

noch nicht erreicht haben, beträgt die Aufnahmegebühr 0,00�. 

 

Beitragsentrichtung: 

- Die Entrichtung der Beiträge liegt in der alleinigen Verantwortung der Mitglieder. 

- Die Beiträge dürfen ab 01.01.2024, und müssen bis zum 15.03.2024 an den Verein entrichtet werden. 

- Diese Frist gilt sowohl für die aktiven (Angelberechtigung AVS+Vereinsbeitrag) als auch für die ruhenden 

(Förderbeitrag AVS+Vereinsbeitrag) Mitglieder. 

- Es gilt das entsprechende Datum des Geldeinganges auf dem Bankkonto. 

- Bei nicht Entrichtung des Mitgliedsbeitrages muss der Vorstand informiert werden. 

 

Vereinsbeitrag und Beitrag für die Angelberechtigung: 

 

Beitragsklassen AVS Beitrag AVS Vereinsbeitrag Summe 

Allg. Angelerlaubnis Erwachsene 110,00� 20,00� 130,00�* 

Salmonidenangelerlaubnis Erwachsene 150,00� 20,00� 170,00�* 

Allg.- und Salmonidenangelerlaubnis Erwachsene 190,00� 20,00� 210,00�* 

Ruhendes Mitglied ohne Angelerlaubnis Erwachsene 35,00� 20,00� 55,00�* 

Allg. Angelerlaubnis Jugend 45,00� 10,00� 55,00�* 

Salmonidenangelerlaubnis Jugend 85,00� 10,00� 95,00�* 

Allg.- und Salmonidenangelerlaubnis Jugend 105,00� 10,00� 115,00�* 

Ruhendes Mitglied ohne Angelerlaubnis Jugend 35,00� 10,00� 45,00�* 

*neu aufgenommene Mitglieder müssen zusätzlich 1,00� für den Mitgliedsausweis entrichten. 

(Beispiel: Allg. Angelberechtigung 110,00�+ Vereinsbeitrag 20,00�+ Mitgliedsausweis 1,00� = 131,00�) 

*für nicht geleistete Arbeitsstunden aus den Jahr 2023, ist pro nicht geleistete Arbeitsstunde eine Ausgleichzahlung in 

Höhe von 20,00� zu entrichten. 

 

Fangbuchabgabe: 

- Die Jahresfangauswertung für das Jahr 2023 ist bis zum 31.01.2024 beim Vorstand oder beim Gewässerwart 

abzugeben. 

- Ohne fristgerechte Abgabe der Jahresfangauswertung wird kein Fangbuch bzw. Erlaubnisschein für 2024 

ausgehändigt. 

 

Fangbuchausgabe: 

- Die Ausgabe der Fangbücher wird vorrangig in den Mitgliederversammlungen am 12.01.2024 und 01.03.2024 

erfolgen. Eine weitere Ausgabe der Fangbücher erfolgt am 05.01.2024 und 03.02.2024 beim Schatzmeister 

persönlich, dazu wird es im Voraus eine Terminvergabe über den Online-Dienst WhatsApp geben. 

- Fangbücher werden nur nach vollständiger Bezahlung der Mitgliedsbeiträge, der Ausgleichzahlungen für nicht 

erbrachte Arbeitsstunden und nach fristgerechter Abgabe der Jahresfangauswertung ausgegeben. 

- Bei der Ausstellung des Fangbuches ist dem Schatzmeister ein gültiger Fischereischein und der 

Mitgliedausweis vorzuzeigen. 

 

Arbeitsstunden: 

- Alle Mitglieder die ab dem 01.01.2024 das 18. Lebensjahr erreicht haben sind verpflichtet Arbeitsleistungen 

in Höhe von fünf Stunden pro Jahr zu Erbringen. Nicht erbrachte Arbeitsstunden müssen durch eine Zahlung 

von 20,00� pro nicht erbrachter Arbeitsstunde abgegolten werden. 

- Rentner und Schwerbehinderte müssen, nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises, keine 

Arbeitsstunden leisten. 

 

 

 


